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RS OGH 1957/5/15 1Ob25/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.05.1957

Norm

ABGB §597

Rechtssatz

Ein Nottestament konnte auch nach Ablauf der dreimonatigen Gültigkeitsfrist zur Grundlage der Abhandlung

genommen werden, wenn alle Beteiligten ausdrücklich damit einverstanden waren und die Gültigkeit des Testamentes

ausdrücklich anerkannten.
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